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erfochten wurden. Im Jahre 1631 wurde die Kirche
zu Ehren Gottes, des Sieg- und Triumphvcrlci-
hers, wie auch zu Ehren der Jungfrau Maria, und

der Heiligen Jgnazius und Franziskus Xaverius,
vom Kardinal und Bischof von Olmüz, Dietrichstein»
in Gegenwart des Kaisers und des gesammten Hofes

feierlich geweiht. Das vormalige Jesuitenkollegium

am Hofe wurde im Juni 1625 zu einem Profeßhau-
se, d. i. zu einerWohnung solcher Jesuiten gemacht,

welche bereits das vierte Ordensgelübde abgelegt
hatten, und sich vorzüglich mit der Seelsorge be¬

schäftigten.

§. 786 . Abschaffung des Lutherthums zuWien und zu Hernals.

Im I. 1623 erneuerte K. Ferdinand für Wien
den Befehl, daß kein Unkatholischer zu einem Stadt¬
amte befördert oder unter die Bürger aufgenommen

werde. Im 1.1624 verboth er den Lutherischen Pre¬

digern bei schwerer Strafe, zu Wien und in den

andern landesfürstlichen Städten und Märkten ir¬

gend eine seelsorgerliche oder gottesdienstliche Hand¬

lung auszuüben. Der Magistrat zu Wien aber ver¬

both den Einwohnern , nach Hernals hinaus zu den

Lutherischen Predigten zu gehen, was noch immer von
einer großenMenge geschah. Da die protestantischen

Ständeglieder hierüber, als über eine Verletzung

derden Protestanten zugestandenen Religionsfreiheit

sich beschwerten, so erfolgte am 9. September 1624

ein kaiserliches Edikt, worin allen Einwohnern der

Stadt und des ganzen Stadtgebiethes, ohne Unter-
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